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Deutschland stimmt aufgrund des Vorbehalts der FDP nicht zu, aber eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten unterstützt

ein europäisches Lieferkettengesetz. Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, erklärte dazu in einer Mitteilung

vom 15.3.2024: „Seit vielen Jahren setze ich mich für faire Lieferketten ein. Es geht darum, dass in einer globalen Wirtschaft

Menschenrechte nicht unter die Räder kommen. Dazu gehört der Schutz von Arbeitnehmern und Kindern vor Ausbeutung.

Daher freue ich mich, dass es heute endlich gelungen ist, eine gemeinsame europäische Lösung für faire Lieferketten zu

finden. Das ist gut für die Menschenrechte und die deutsche Wirtschaft, denn dadurch schaffen wir faire Wettbewerbsbedin-

gungen für alle Unternehmen in Europa.“ Kritisch zur vorliegenden EU-Lieferkettenrichtlinie äußerte sich hingegen etwa

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter: „Diese Richtlinie schafft keinen Mehrwert für Menschenrechte – sie ist höchs-

tens ein Auftragsbeschaffungsprogramm für die internationale Klageindustrie. Unternehmen brauchen nicht noch mehr Re-

gulierung, sondern Freiräume, um wettbewerbsfähig zu wachsen. So verbessern sich auch die sozialen und ökologischen

Bedingungen.“ Trotz der „in letzter Minute vorgenommenen Verbesserungen am Rechtstext“ verfehle die Richtlinie „ihr

grundsätzlich richtiges Ziel“, so Kampeter weiter. Bemerkenswert ist auch eine – im Vergleich zu den weiteren Koalitionspart-

nern – differente Haltung der FDP zu der von den zuständigen Ministerinnen und Ministern der EU am 11.3.2024 bestätigten

vorläufigen Einigung im Hinblick auf die Richtlinie über Plattformarbeit.

Prof. Dr. Christian Pelke,

Ressortleiter Arbeits-

recht

Entscheidungen

BAG: Auskunftsansprüche gegen gemeinsa-

me Einrichtungen der Tarifvertragsparteien

– Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die ge-

meinsame Einrichtungen der Tarifvertragspartei-

en (hier: die Gemeinnützige Urlaubskasse sowie

die Zusatzversorgungskasse des Maler- und La-

ckiererhandwerks) im Rahmen ihrer satzungsge-

mäßen Aufgaben vornehmen, können keine Aus-

kunftsansprüche nicht mitgliedschaftlich verbun-

dener Dritter in Bezug auf die insoweit entstan-

denen Kosten begründen.

Die Kläger begehren von den Beklagten Aus-

künfte über die Kosten für einen Messeauftritt,

einen Imagefilm sowie das sog. Malerkassenlied.

Der Kläger zu 1. ist ein Arbeitgeberverband für

Betriebe des Maler- und Lackiererhandwerks mit

Sitz in Sachsen. Er hat 110 Mitgliedsbetriebe, bis-

lang aber keinen Tarifvertrag abgeschlossen. Sein

erklärtes tarifpolitisches Ziel ist die Abschaffung,

jedenfalls aber eine grundlegende Reform der

Beklagten. Die Klägerin zu 2. ist ein Betrieb des

Maler- und Lackiererhandwerks. Sie ist Mitglied

des Klägers zu 1. Eine Mitgliedschaft im Bundes-

verband Farbe Gestaltung Bautenschutz – Bun-

desinnungsverband des deutschen Maler- und

Lackiererhandwerks besteht nicht. Die zwischen

diesem und der IG BAU abgeschlossenen Sozial-

kassentarifverträge für das Maler- und Lackierer-

handwerk zum Urlaubskassenverfahren sowie

zur betrieblichen Altersversorgung gelten für ih-

ren Betrieb allerdings kraft Allgemeinverbindlich-

erklärung (AVE) bzw. aufgrund des Gesetzes zur

Sicherung der tarifvertraglichen Sozialkassenver-

fahren (Soka-SiG2). Der Kläger zu 3. ist gewerbli-

cher Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhand-

werk. Er ist nicht Mitglied der IG BAU. Der Be-

klagte zu 1. ist die Urlaubskasse für das Maler-

und Lackiererhandwerk und als gemeinsame Ein-

richtung der Tarifvertragsparteien zuständig für

die Sicherung der Urlaubsansprüche der Arbeit-

nehmer. Der Beklagte zu 2. ist die Zusatzversor-

gungskasse des Maler- und Lackiererhandwerks

und als gemeinsame Einrichtung zuständig für

die tarifvertraglich geregelte betriebliche Alters-

versorgung. Die zur Erfüllung ihrer jeweiligen

Aufgaben notwendigen Mittel werden durch Bei-

träge der hierzu tarifvertraglich verpflichteten Ar-

beitgeber aufgebracht. Diese Mittel dürfen nur

für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

In der Vergangenheit nahmen die Beklagten re-

gelmäßig an der Branchenmesse „Farbe Ausbau

& Fassade“ teil, zuletzt im März 2019. Auf ihrem

Messestand waren u. a. Plakate mit Aufschriften

wie z. B. „Fairer Wettbewerb – kalkulierbare Re-

geln für alle“ sowie „Sicherung des Urlaubs“ zu se-

hen. Auf dem Youtube-Kanal der Malerkasse ist

ein Imagefilm abrufbar, in dem sich Arbeitnehmer

des Maler- und Lackiererhandwerks positiv über

ihren Beruf sowie die zusätzliche Altersversor-

gung und Absicherung über die Malerkasse äu-

ßern. Des Weiteren ist auf der Youtube-Plattform

ein Lied über die Malerkasse abrufbar, das anläss-

lich einer Messe im Jahr 2016 aufgenommenwur-

de. Die Kläger haben die Ansicht vertreten, die Be-

klagten seien zur Erteilung von Auskünften über

die Höhe der Kosten dieser „Werbemaßnahmen“

verpflichtet. Es handle sich um eine satzungswid-

rige Verwendung von Beitragsmitteln. Sie hätten

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche,

die eine Auskunft über den Umfang der rechts-

widrigen Finanzierungstätigkeiten voraussetzten,

und berufen sich insbesondere auf die Verletzung

ihrer Rechte aus Art. 9 Abs. 3 GG. Die für einen

Auskunftsanspruch erforderliche Sonderverbin-

dung ergäbe sich hinsichtlich der Kläger zu 2. und

3. auch aus der Erstreckung der Sozialkassentarif-

verträge durch die AVE bzw. das SoKaSiG2.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung der

Kläger zurückgewiesen. Mit ihrer vom Landesar-

beitsgericht zugelassenen Revision verfolgen die

Kläger ihre Klagebegehren weiter.

Die Revision der Kläger hatte vor dem Zehnten

Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg.

Die geltend gemachten Auskunftsansprüche ste-

hen ihnen nicht zu. Die von den Klägern kritisier-

ten Handlungen der Beklagten verletzen sie

schon nicht in ihrem durch Art. 9 Abs. 3 GG ga-

rantierten Recht auf Koalitionsfreiheit, selbst

wenn die Maßnahmen den die Beklagten tragen-

den Tarifvertragsparteien zuzurechnen wären.

Insbesondere werden die Rechte des Klägers zu

1. als (potentielle) Tarifvertragspartei im Maler-

und Lackierergewerbe nicht beeinträchtigt. Auch

unter allen anderen denkbaren rechtlichen Ge-

sichtspunkten sind Auskunftsansprüche nicht ge-

geben. Für das sog. Malerkassenlied gilt dies

schon deshalb, weil es von den Beklagten weder

beauftragt noch initiiert wurde. Im Übrigen liegt

eine sach- und satzungsgemäße Öffentlichkeits-

arbeit vor, die zur ordnungsgemäßen Geschäfts-

führung der gemeinsamen Einrichtungen zählt.

Soweit die Auskünfte zur Vorbereitung von Scha-

densersatzansprüchen begehrt werden, fehlt es

darüber hinaus an einem denkbaren Schaden

der Kläger.

BAG, Urteil vom 13.3.2024 – 10 AZR 117/23
(PM Nr. 7/2024)

Volltext: BB-ONLINE BBL2024-755-1

unter www.betriebs-berater.de

BAG: Betriebliches Ruhegeld – Anhebung

der gesetzlichen Regelaltersgrenze – Verän-

derungssperre/Festschreibeeffekt – vorzeiti-

ge Inanspruchnahme – versicherungsmathe-

matischer Abschlag

1. Eine vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur

Anpassung der Regelaltersgrenze an die demo-
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